
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/2/26 4Ob516/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1996

Norm

BStG §17

BStG §20 Abs1

EisbEG §2

EisbEG §20

GBG §61 A

Rechtssatz

Ist der im Verwaltungsverfahren ergangene Enteignungsbescheid, somit der Titel für die bekämpfte Servitut, infolge

Aufhebung des Bescheides weggefallen, also materiell unwirksam geworden, so ist der Tatbestand der Löschungsklage

nach §§ 61 ff GBG gegeben.

Entscheidungstexte

4 Ob 516/96
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